
Stadt Weißenfels       02.05.2018 
Fachbereich III 

 
      
Sitzungsvorlage 093/2018 öffentlich 

 
 

      
TOP: Umbenennung einer Teilstrecke einer Straße im Ortsteil 

Kriechau 
 

 

Beratungsfolge Sitzungstag TOP 

Ortschaftsrat Schkortleben 05.06.2018 
 
 

Kulturausschuss 14.06.2018 
 
 

Stadtrat 21.06.2018 
 
 

 
 

 Einbeziehung des Senioren- und/oder  Behindertenbeirats 

 
 

Finanzierung: 

Mittel stehen bereit    ja  Nein, jedoch  apl  üpl  

im Budget:   

aus dem lfd. Haushalt:    Deckung in Budget Nr.  
aus VE / Resten:    aus Produkt:  
  aus SK / USK  
KSt:  aus Maßnahme-Nr.  
SK:  Ansatz auf SK  
USK:  noch verfügbar im SK  

Unterschrift Budgetver-
antwortlicher 

 

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift 

Zustimmung eines anderen Budgetverantwortli-
chen 

 

Bestätigung durch Amt Finanzen  
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Sachstandsbericht: 
 
Auf Antrag des Ortschaftsrates Schkortleben vom 27.03.2018 wird vorgeschlagen, 
die Teilstrecke der Brunnenstraße im Ortsteil Kriechau beginnend im Nordosten an 
der Einmündung der Brunnenstraße zwischen den Grundstücken Brunnenstraße 3, 4 
und 5, 206 Meter in südwestlicher Richtung bis zur Einmündung in die Weinberg-
straße verlaufend, danach weiter in südwestlicher Richtung verlaufend und nach 82 
Metern in einen unbefestigten Weg mündend in „Hinter der Kirche“ umzubenennen.  
 
Bei dieser Teilstrecke gibt es regelmäßig Probleme bei der Auffindbarkeit von 
Grundstücken. Um eine eindeutige Zuordnung auch im Hinblick für weitere neu zu 
bauende Grundstücke im Sinne der Gefahrenabwehr für Rettungsdienste, Polizei, 
Feuerwehr sowie für die Postzustellung zu gewährleisten, ist eine Umbenennung 
dieser Teilstrecke der Brunnenstraße notwendig.  
 
      
Bischoff 
Fachbereichsleiter 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Weißenfels beschließt die Teilstrecke der Brunnenstraße im 
Ortsteil Kriechau beginnend im Nordosten an der Einmündung der Brunnenstraße 
zwischen den Grundstücken Brunnenstraße 3, 4 und 5, 206 Meter in südwestlicher 
Richtung bis zur Einmündung in die Weinbergstraße verlaufend, danach weiter in 
südwestlicher Richtung verlaufend und nach 82 Metern in einen unbefestigten Weg 
mündend in „Hinter der Kirche“ umzubenennen.  
  
 
     
Risch  
Oberbürgermeister 
 
Anlagen: 
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